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Das Bundesarbeitsgericht hat  
Entschieden: 
 
Abmahnung oder Kündigung wegen 

Weigerung an einem Personalgespräch 

teilzunehmen , welches das alleinige 

Ziel einer Vertragsveränderung zum 

Ziel hat, ist nicht rechtens. 

 

(siehe auch BAG 2 AZR 606/08) 

 

 

Ihr gutes Recht, unser Auftrag: 
 
Als Gewerkschaftsmitglied sichern wir Ihr 
gutes Recht. 
Unser Arbeits– und Sozialrechtsschutz 
ist für unsere Mitglieder kostenfrei. 
 
Und haben Sie gewusst, dass wir ihre Ar-
beitsbedingungen, wie Entgelt, Urlaub, 
Jahressonderleistung oder Urlaubsgeld 
mit den Verbänden verhandeln, denen Ihr 
Arbeitgeber angehört? 
 
Tarifverträge gelten nur für Mitglieder. 
Sichern Sie sich jetzt ab. 
Ihr Arbeitgeber erfährt nicht, wer  
Mitglied der Gewerkschaft NGG ist. 

  Liebe Kolleginnen Liebe Kolleginnen   
  und Kollegen,  und Kollegen,  

   viele von Ihnen kennen die Situation bereits  
   vom Hören oder aus eigener Erfahrung. 
    Der Chef „bittet“ zum Personalgespräch. 
    Aber nicht in allen Fällen muss der  
    Mitarbeiter am Personalgespräch 
    teilnehmen! 

   Ich soll zum Gespräch, um mein Ich soll zum Gespräch, um mein   
      Arbeitsverhältnis zu verändernArbeitsverhältnis zu verändern  
  
    Ein beliebter Grund für Personalgespräche ist   
    die Absicht, die Regelungen des Arbeitsverhält- 
    nisses zu verändern. 
   Sei es durch Entgeltkürzung, Erhöhung oder  
   Verkürzung der Stundenzahl.  
   Zur Teilnahme an solch einem Gespräch   
   sind Sie nicht verpflichtet! 
   Wichtig:  
   Unterschreiben Sie keinen Aufhebungs- 
   oder Änderungsvertrag.  
   Wir beraten Sie im Vorfeld! 

So verhalten Sie sich richtig:So verhalten Sie sich richtig:  

Jeder Mitarbeiter, der zu einem Personal-         

    Gespräch gebeten oder aufgefordert wird,  

    sollte zunächst darum bitten, ihm das Thema 

    des Gespräches mitzuteilen. 

 

Sollte es sich bei dem Gespräch um eine  

     Veränderung der vertraglich vereinbarten 

     Arbeitsstunden oder des Entgeltes handeln, 

     ist der Mitarbeiter nicht zur Teilnahme an 

     dem Gespräch verpflichtet. 

 Vertrauensperson hinzuziehenVertrauensperson hinzuziehen 

 Wenn sich der Beschäftigte dennoch zu  

      einem solchen Gespräch bereit erklärt,  

      sollte er darauf bestehen, eine Person des 

      Vertrauens mit hinzu zu ziehen. 

       

 Dies kann auch ein Betriebsrat oder ein 

      Beauftragter der Gewerkschaft NGG sein. 

   

  Weigert sich der Arbeitnehmer an dem  

      Gespräch teilzunehmen, darf ihm aus  

      diesem Grunde keine Abmahnung oder  

      sogar Kündigung ausgesprochen werden. 

EINE INFORMATION IHRER NGG REGION SAAR 

Personalgespräch?Personalgespräch?  
WIR SIND FÜR SIE DA!WIR SIND FÜR SIE DA!  
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Nichts einfacher als das! 

Füllen Sie das nebenstehende Aufnahmeformular 

aus und senden Sie es an folgende Adresse: 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Region Saar 

Fritz– Dobisch Straße 12 

66111 Saarbrücken 

Tel.: 0681– 47673  

Fax: 0681 498290 

Mitglied werden ist auch online möglich unter: 

www.ngg-saar.de 

Haben  Sie eine Frage zu aktuellen Problemen, zu 

unseren Leistungen oder wollen Sie uns kennen-

lernen?  

Rufen Sie uns an und wir vereinbaren gerne einen 

individuellen Beratungstermin mit Ihnen. 

Kostenfrei und vertraulich. 

Gemeinsam Stärke zeigen! 

Kenn Sie jemanden, der Mitglied werden 

will? 

Jetzt Mitglied werben und 10 € Gutschrift 

erhalten. Wir freuen uns auf Sie! 

Wie werde ich Mitglied Wie werde ich Mitglied 
in der NGG?in der NGG?  

Ihr gutes Recht 
Die NGG Region Saar 
informiert 

Stichwort 

„Personalgespräch“ 

Was tun, wenn der Chef zum  

Gespräch „bittet“ 


